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zu 274 J 'Anfragenbe@twortiM 

Eine A~rege der Abg~ Dr. P f e i f e:r uM. Genossen" betreftend 

die V-erhaftung und Festhaitung des deutsohen Journal.isten Dr. Wolfgang 

Wolmar, hat Bund~skanzler Ing. R ,a'a b .im Eimrernelunen mit den Bundes­

ministern, für I:nneres und Justiz Wie folgt beantwortet. 

,1.) Die Anhal tung d,s Dr. W~lfgang Wolma:r sm ~.. XII. 1954 auf dem 

Bahnhofe in Sal~:burg erfolgte aUf Grund einer AusBohreibung im Staatspoli­

zei1ic~en Fahnd~gsblatt .Art. 75/52 vom 20. ,lU. 1952, die vom Landesgericht 

für Strafsachen Linz als Volksgerioht am 20 • .x o 1951 (Zl. Vg 11 Vr 712/51) 

verfügt Worden war. 

Über Auftrag des Landesgerichtes für Strafsachen in L1nz wurd.-e 

~r. WolfgangWolmar nach seiner Festn~hme em 4. XII. 1954 von der Bundes­

po1izeidirektion Salzburg dem Landesgerichte Salzburg einge liefert 

?) Die ts.o.b:eohoslowakisohe Regierung hat als .Auslieferungsbehelf 

ledigliOh die Ausfertigung eines vom Staatsgerioht in Frag am 20. 3. 1951 

gegen J)r. Wolfgang Wolfram von Wolmar erlassenen Haftbefehlsübermittelt. 

:pa 'die in diesem Haftbefehl enthaltenen .Angaben nicht ausreiohten, um über 

d~s Aualiaferungsbegehren verläßlioh entsoheiden zu können, hat das Bundes­

ministe~ium für. JUstiz entspreohend d€n im zwisohenstaatliohen Verkehr üb­

liohen Gepflogenheiten der tsoheohoslowakisohen Regierung anheimgestellt • 

. allenfalls vorhandene Unterlagen zu übf:Jmitteln, die eine ti'berpJ'üfung des 

aaohverhaltes dahingehend ermögliohen, ob ein hinreichender Verdacht, ins­

besondere für die Wolmar zu Last gelegten Denunziationen, vorliegt. 

3.) Mit Besohluß vom 21. 2. 1955 hat die Ra.tsksllllller des Landesge­

richtes Linz die Enthaftung des Dr. \1olfgang Wolfram von Wolmar gem~ß den' 

§§ 59, 191, 192, St.PO. u. a. mit der llaßgabe bewilligt, daß Dr. Wolmar ' 

seinen Reisepaß bei (;erioht hinterlegt. tiber eine Ausfolgung des beim Landes­

gerioht L1nz erliegenden Reisepasses an Dr. Wolmar ist dem 13undesministerium 

für Justiz bisher niohts bekannt geworden. 

4.) Dr. Wolfgang Wolfram von Wolmar wurde naoh Leistung des Ge-
-' 

löbniss~a gemäß § 191 StFO. nooh vor Abschluß des Auslieferungsverfahrens 

enthaltet. Die Bewilligung seiner Ausreise aus Österreich wär~ mit den ihm 

duroh das Gericht auferlegten Verpflichtungen unvereinbar gewesen. 

5.) Das Bundesministerium für Justiz hat es bisher in keinem Fall 

. verabsäumt, bei der Jntscheidung über die Zulässigkoi t der' AUSlieferung, 
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-
:B ei bl.'~ .\1, ~8:rle.me~ tS~9 rrlas tX>ndenz . .., 

apge~~hen vom Vorliegen 'd~i- Vorauflßetzungen ih tatsächlicher und recht-

11.Öhf!V Hir1eiOh~. 1m aahm~ll der g~St:tzliOhen M$gliohkeiten auoh zu p~üfen 
u.nd zUbedo.~iohtigen, ob der eih~m Auslieferutigsbegehren zugrundeliegende . .. ' , ' , 

Sachverh~üt intolge seiner zuminde~t teilweise politisohen Natur der ,Aus ... 

lieferung entzogen und ob und inweiwei t eine reiö~tsstaatlichen Grund-

sätzen. erlt'spreohende Durohführung des Strafverfahrehs gegen die auszu­

liefe~ndePerson im ersuchenden Staat zu erwarten ist. Das Bundesministerium 

für Justiz vtird auoh in Hinkunft Auslieferungsbegehren in diesen Belangen 

e:Lner eingehenden und strengen Prltfüng unterziehen. Eine absohließende 

Beurteilurig dieser fragen im Zusatpmenhang mit dem Ersuohen der tscheoho -

I8.owakl1sohen kegier~ng um die Auali~ferUng des Dr~: Wolfgang Wolfram von 

Wolmar war bisher jedooh nioht mÖglioh. -da sioh l)r. Wolmar offenbar den 

be'~ Landesgeric~t Linz gegen ihn anhängigen Aueli6ferungsverfahren, unter 

Gelöbnisbruoh entzogen hat. Diesbezüglioh, sind nooh,Erhebuhgeh i~ Gange. 

6.) Zur Frage der allfälligen politisohen Natur des dem Dr.Wolfgang 

W~ltram von Wolmar zu Last gelegten Sachverhaltes und der Weitergeltung 

4es§ ; des DAG. vom 2}. 12. 1929, RGB\ I, S. 239, wird darauf verwiesen, 

daß zufo1ge der Bestimmung des § 1 des Bundesgesetzes vom 30. 1. 1946, 

EGB1. Nr. 66, eine wegen eines Saohvarhaltes. für den naoh österreichi­

schem Reoht gemäß § lAbs. 1 des Verfassungsgesetzes vom 19. 9. 1945, 
S:tQB1. Nr. 177, das V~lksgerioht zuständig wäre, begehrte Auslieferung 

aueh dann 'bewilligt werden kann, wenn die Tat aus politbchen Beweg-
I 

gJ'ilnden und zu :politischen Zweoken b&gangen worden ist. Die Bestimmung 

de. § , des Deutschen Auslieferungsgesetzes vom 23. 12. 1929, RGBl. I 

S. 2'9, het in derartigen Fälleft jedenfalls außer .etraoht zu bleiben, 

da dieses Gesetz mit~undmaob~ngde~ Bundesministeriums für Justiz vom 

10 •. 4. 1946, BGB1~ Nr. 104, tü.r .den ISsterreichischen Reohtsbereioh auf­

gehobQn wurde, Diese Kundmaohung des Bundesministeriums für Justiz kann 

. auch keineswegs als reohtsirrig bezeiohnet werden, zumal § 3 des Deut­

.ohen 4uslieferungsgesetzes nur 1m Zusammenhang mit den übrigen Bestimmun­

«GD 4ieles Gesetzes, insbesonders ~ 1, beurteilt werden kann, der ein-

4 •• ':1g aut die dem l)eutacben Stretgesfltzbuoh eigene Einteilung der straf-. 

)areD JIfc~~lungen abgest~llt und daher mit der österreiehisohen Rechts­

ordnung/vereinbar ist. 

7.) Was de weitere Entwioklung in der Behandlung von. Ersuohen 

fremder Staaten um Auslieferung von wegen Kriegsverbreohen verfolgten 

Rer.onen duroh die österreiohisohen BehCSrden anlangt, erscheint, es zweok­

llä.s1«. das Ergebnis der im Zusammenhang mit dem zu erwartenden Abschluß 
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25. 14ai 1955 

~es Staatsvertrages geführten Verhandlungen abzuwarten. 

8.) Unb~schadet der laufend erfolgenden Wider~te von Fahndungen 

wurden die Sicherheitsbeb'örden vom BundesministeriulIl für Inneres im Jahre . 
1952 angew:lesEuo1, alle noch offenen .Aussohreibungen in dem für politische 

- Delikte 'Vorgesehenen "Staatspolizeilichen lahndungsblatt" im Einvernehmen 

mit den zuständigen Geri9htsbehörden daraufhin zu überprüfen. inwieweit 

sie nach den geltenden gesetzliohen Best immu,ngei'l noch aufrecht zu erhalten 
. r - . : 

Sind. widerrUfen oder von "Verhaftung" auf HAUfebthaltsermittlungtt abge-

ändeIt wer4eri ~en. J)iese 'Uberprüfung des StaatsJlolize11iohen F~hridungS­

blattes wird seither per1odiscb. fortgesetzt. 

. Soweit es sich um Ausschreibungen von Gerichten handelt, wie dies 
. . . . allerdi~s 

bei Wo.lfgang Wolmar der Fall war, kann eine Abänderung oder der Widerruf I 
nur wied~r Rber ausdrückliohen riohterliQhen Auftrag erfolgen. 

\ 
-.-.~.- ........ 
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